
 

 

 

Teilnahmebedingungen Kunden werben Kunden  

 

1. Wann kannst Du an der Aktion teilnehmen? 

Teilnehmen kannst Du, wenn Du:  

 bereits selbst Livv.at Kunde bist und 

 Deinen Wohnsitz in Österreich hast und  

 mindestens 18 Jahre alt bist.  

Schließe dazu auf https://www.livv.at/ablebensversicherung/ einfach bis zum 31. Dezember 

2022 online Deine Ablebensversicherung ab. 

 

2. Unter welchen Voraussetzungen erhältst Du eine Empfehlungsprämie?  

Eine Prämie erhältst Du, wenn:  

 aufgrund Deiner Empfehlung ein Freund, Bekannter, Kollege etc. eine Livv.protect 

Versicherung abschließt und 

 die Versicherungssumme mindestens 100.000€ beträgt und 

 der von Dir Empfohlene die erste Prämie seiner Livv.protect-Versicherung bezahlt hat 

und  

 der von Dir Empfohlene innerhalb der letzten 12 Monate nicht bereits Livv.at-Kunde 

war. 

 Schreib uns dazu einfach eine Nachricht über Dein Kundenportal. Alternativ kann der 

von Dir geworbene Kunde uns dies über seinen Zugang im Kundenportal mitteilen.  

 

3. Welche Prämie bekommst Du für Deinen Vertragsabschluss? 

Für Deinen Abschluss kannst Du zwischen folgenden Prämien wählen: 

 digitaler Jahresvignette Österreich (Achtung: begrenzt auf 100 Stück) 

 Baumarkt-Gutschein im Wert von 50 Euro (Achtung: begrenzt auf 100 Stück) 

 Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro (Achtung: begrenzt auf 100 Stück) 

Bitte beachte: Falls Du Dich für die digitale Jahresvignette entscheidest, musst Du uns Dein 

Kfz-Kennzeichen mitteilen.  

 

4. Welche Folge haben Widerruf und Kündigung innerhalb des ersten Jahres?  

Wird der Vertrag von Dir innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss widerrufen oder 

gekündigt, musst Du uns die Prämie zurückerstatten. Für bereits in Anspruch genommene 

Gutscheine oder Vignetten ist Wertersatz zu leisten.  

 

https://www.livv.at/ablebensversicherung/


 

 

5. Wie lange gilt die Prämienaktion? 

Die Prämienaktion gilt bis einschließlich 31. Dezember 2022.  

 
6. Was gilt es sonst noch zu beachten? 

Die Prämie wird je Neukunde lediglich einmal ausbezahlt. Das bedeutet, dass ein 

Empfohlener nur von einer Person benannt werden kann. 

 


